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Klima- und Energiestrategie Stadt Luzern
− Was geschah heute vor einem Jahr?
− Strategische Zielsetzungen
− Aktionsplan Wärme

Massnahmen konkret
− Neue Bau- und Zonenordnung mit Teilverbot 

fossiler Wärmeerzeugung
− Energieplanung 2.0
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Klima- und Energiestrategie Stadt Luzern 
Was geschah heute vor einem Jahr?

− Energie- und Klimastrategie 2011
− Reglement für eine nachhaltige städtische Energie-, Luftreinhalte- und Klimapolitik vom 

9. Juni 2011: langfristige Zielsetzungen
− Massnahmenpläne 2008 und 2015

− Politische Vorstösse
− Motion 282 «Neue städtische Energie-, Luftreinhalte- und Klimapolitik 

(Ziel: Netto-Null CO2-Emissionen bis 2030)»
− Bevölkerungsantrag 288 «Ausrufung des Klimanotstandes»
− Motion 266 «Erdgas konsequent durch erneuerbare Energieträger ersetzen»
− Motion 268 «Mit Solarstrom endlich durchstarten»
− Motion 434 «Für eine soziale und gerechte Klimawende»



Klima- und Energiestrategie Stadt Luzern 
Strategische Zielsetzungen

− Treibhausgasemissionen
− Reduktion auf 0 Tonnen bis 2040 (Absenkpfad)

− Energieverbrauch 
− Reduktion auf 2’000 Watt Dauerleistung pro Kopf der Bevölkerung 

bis 2050 (Absenkpfad)
− Produktion von Solarstrom

− Ausbau auf 180 MWpeak Leistung im Jahr 2050 (Zubaupfad)
− Mobilität

− Immatrikulierte Fahrzeuge: Elektrisch und/oder erneuerbar bis 2040
− Verkehrsbelastung: Reduktion um 15 % bis 2040 gegenüber 2010

 Realistische aber sehr ehrgeizige Zielsetzungen!



Klima- und Energiestrategie Stadt Luzern 
Paket von 32 konkreten Massnahmen

− Bereiche Strom, Wärme, Mobilität, Übrige
− gesetzliche Vorschriften, finanzielle Förderung, Beratung, Projekte
− Vorbildfunktion Stadt Luzern
− Umsetzung bis zirka 2030 (3. Aktionsplan nach 2008 und 2015)



Klima- und Energiestrategie Stadt Luzern 
Weg von Öl und Gas

− Ersatz von Öl- und Gasheizungen
− Verbot im Bau- und Zonenreglement für Teilgebiete der Stadt

− Verstärkung von Beratung und Förderung
− Förderprogramme Gebäudehüllensanierung und erneuerbare Energien
− Abstimmung auf nationale und kantonale Programme
− Energie-Coaching 
− Impulsberatungen für Stockwerkeigentum und grosse Mehrfamilienhäuser
− Gemeinsam heizen

− Stadteigene Gebäude fossilfrei
− Liegenschaften im Verwaltungs- und Finanzvermögen (2030/2035)
− Heizungen, deren Ersatz nicht ohnehin geplant ist
− Sonderkredit für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen: 12,8 Mio. Franken



− Planung weiterer thermischer Netze
− Energieplanung 2.0 (erledigt)

− Vertiefte Machbarkeitsstudien und 
Vorprojekte

− Übergangslösungen für Gebiete mit 
thermischen Netzen

− Investitionsbeiträge an Energieverbunde
− Gebiete, in denen thermische Netze nicht 

wirtschaftlich sind

Klima- und Energiestrategie Stadt Luzern 

Thermische Netze (Fernwärme, See-Energie)
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Massnahmen konkret
Spezifisches aus der BZO
− Die einschlägigen Artikel
− Art. 79
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Hitzebelastung und Durchlüftung
Art. 75 Hitzebelastung

Art. 76 Durchlüftung

Dachbegrünung und Energie

Art. 77 Dachbegrünung, Solar- und Photovoltaikanlagen

Art. 78 Erhöhter Gebäudestandard

Art. 79 Verbot fossiler Wärmeerzeugung

Art. 80 Verbot kleiner handbeschickter Holzheizkessel

Die einschlägigen Artikel

 heutiges Thema

Massnahmen konkret



Art. 79 Verbot fossiler Wärmeerzeugung
1 In Gebieten, in denen Erdwärmesonden bewilligungsfähig sind, sind mit fossilen 
Energieträgern betriebene Wärmeerzeuger für Heizzwecke oder zur Bereitstellung von 
Brauchwarmwasser nicht zulässig.
2 Fossile Wärmeerzeugung ist ausnahmsweise zulässig:
a. zur Abdeckung von Spitzenlasten, wenn maximal 25 % des jährlichen 

Wärmebedarfs fossil erzeugt werden,
b. als Übergangslösung während maximal 10 Jahren und längstens bis 31. Dezember 

2040, wenn eine von der Eigentümerschaft der Liegenschaft und von einem 
konzessionierten Betreiber eines Wärmenetzes unterzeichnete 
Anschlussbestätigung an das zu mindestens 75 % mit erneuerbarer Energie 
versorgte Wärmenetz vorliegt. Der Anschluss an das Wärmenetz hat zu erfolgen, 
sobald dieser möglich ist,

c. wenn nicht fossile Lösungen technisch nicht möglich oder über die gesamte 
Lebensdauer gerechnet wirtschaftlich nicht verhältnismässig sind.

Massnahmen konkret
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Massnahmen konkret
Energieplanung 2.0
− Entwicklung
− Einfach abrufbare Resultate



Wärmeversorgung :
90% Öl und Gas

(in der Stadt Luzern im Jahr 2021)

Massnahmen konkret



Erneuerbare Energien:
Potenziale und heutige Nutzung

Massnahmen konkret



Wärmebedarf auf Stadtgebiet

Massnahmen konkret



Wärme- und 
Kälteversorgungsplan

Massnahmen konkret



1. Strategische Planung 2. Vorstudie 3. Projektierung 4. Ausschreibung 5. Realisierung 6. Bewirtschaftung

Realisierungsprozess thermischer Verbund

Grobkonzept Machbarkeit Vorprojekt Bauprojekt Bewilligungs-
phase Ausschreibung Ausführungs-

projekt Ausführung Inbetriebsetzung BetriebProzessschritte

SIA Phase

6-9 Monate 1 Monat5-7 Monate18-24 Monate6-8 Monate5-7 Monate4-6 Monate8-12 Monate6-9 Monate

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Szenario «Ideal»

Szenario «Verzögerungen»

5 Jahre & 5 
Monate

7 Jahre & 8 
Monate

6-9 MonateZeitaufwand 
pro Schritt

2023

heute

Massnahmen konkret



www.klimafreundlichheizen.ch



www.klimafreundlichheizen.ch



www.klimafreundlichheizen.ch



www.klimafreundlichheizen.ch



Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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